
Technische Regeln für das 
Messwesen Strom
Neue Anwendungsregel VDE-AR-N 4400 „Messwesen 
Strom (Metering Code)“ formuliert Mindestanforde-
rungen an Messstellenbetrieb und Messung

Seit dem 1. September 2011 ist eine neue vom Forum Netztechnik / 

Netzbetrieb im VDE (FNN) erarbeitete Anwendungsregel zum Messwe-

sen Strom in Kraft. Darin werden die einheitlichen, sachlich gerechtfer-

tigten und nicht diskriminierenden technischen Mindestanforderungen 

sowie Mindestanforderungen in Bezug auf Datenumfang und -qualität, 

die Netzbetreiber gemäß Energiewirtschaftsgesetz (§ 21b EnWG) an  

die Messeinrichtung stellen, beschrieben. Darüber hinaus werden  

weitere Regelungen im Messwesen getroffen, die von allen Marktpart-

nern zu beachten sind. Zur Vereinfachung der Zusammenarbeit der 

Akteure werden in dieser Anwendungsregel zudem weitere Empfehlun-

gen und Hinweise in Bezug auf das Messwesen gegeben. Das Regel-

werk löst den Metering Code des BDEW aus dem Jahr 2008 ab. 
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Das Wichtigste in Kürze

 � Überarbeitung des bisher gültigen Metering Code war wegen neuer 

gesetzlicher Anforderungen notwendig geworden

 � Für Marktpartner werden einheitliche und diskriminierungsfreie  

technische Regeln definiert

 � Die Regeln gelten auch für Messstellenbetrieb und Messung von  

Erzeugeranlagen

 � Marktteilnehmer haben sich auf einheitliche Mindeststandards für  

Strommessung und Datenübertragung geeinigt

 � Regel gilt ab 1.9.2011 für alle neu zu bauenden und auszutauschenden 

Messstellen
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Umfassendes Regelwerk als bundeseinheitlicher Standard für das 
Messwesen

Das umfassende Regelwerk gilt für die Ausstattung von neuen und den 

Austausch bestehender Messstellen. Die Anforderungen an Messstellen-

betrieb und Messung gelten auch für Messeinrichtungen in Erzeugungs-

anlagen.

Die Anforderungen an den Messstellenbetrieb und an die Messung 

werden unabhängig davon beschrieben, ob die Rolle des Mess stellen-

betreibers bzw. Messdienstleisters vom Netzbetreiber oder durch einen 

Dritten wahrgenommen wird. Dies gilt ebenfalls, wenn die Aufgaben des 

Messstellenbetreibers und Messdienstleisters von einem Marktpartner 

wahrgenommen werden.

Die Anwendungsregel unterstützt die ordnungsgemäße Abwicklung 

diverser Verträge, wie Messstellenrahmen- und Messrahmenvertrag, 

Netznutzungs-, Netzanschluss- und Anschlussnutzungsvertrag sowie 

Lieferantenrahmenvertrag. Sie hält sich insbesondere an die Vorga-

ben aus dem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), dem Eichrecht, den 

rele vanten nachgeschalteten Verordnungen sowie den einschlägigen 

Festlegungen der Bundesnetzagentur in der jeweils aktuellen Fassung. 

Erarbeitet wurde die Anwendungsregel von einer Projektgruppe im 

FNN, in der die relevanten Fachkreise vertreten waren: Netzbe treiber, 

Messstellenbetreiber, Energieanbieter, Gerätehersteller sowie die Physi-

kalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) und die Bundesnetzagentur. 

Das Ergebnis ist ein bundeseinheitlicher Standard für das Messwesen, 

welcher den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Ergänzend zum Metering Code sei auf die Anwendungsregel VDE-AR-N 

4101 „Anforderungen an Zählerplätze“ verwiesen. Diese VDE-Anwen-

dungsregel beschreibt die technischen Mindestanforderungen an Zähler-

plätze in elektrischen Anlagen einschließlich Erzeugungsanlagen, die an 

das Niederspannungsnetz der allgemeinen Versorgung angeschlossen 

werden, sowie deren Umgebungsbedingungen.
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